
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2022/1912 

Der Oberbürgermeister 
  

II/36-361-64-10 sch 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
19.12.2022 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk I   

30.01.2023 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk II   

31.01.2023 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk III   

02.02.2023 Beratung öffentlich 

Finanz- und Digitalisierungsaus-
schuss   

06.02.2023 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   13.02.2023 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Aufhebung der Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 03.04.1997 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Rat der Stadt Leverkusen beschließt die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Auf-
hebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstel-
len aus besonderem Anlass vom 03.04.1997. 
 
 
gezeichnet:  
 In Vertretung 
Richrath Molitor 
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 
 

 Ja – ergebniswirksam 
Produkt:       Sachkonto:       
Aufwendungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle       
 in Höhe von       € 
 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:       
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen:       €  

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:       

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):       € 
Produkt:       Sachkonto       
 
Einsparungen ab Haushaltsjahr:       

 Personal-/Sachaufwand:       € 
Produkt:       Sachkonto       
 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:              
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige 
Nachhaltigkeit 

 

 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Die Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass für das gesamte Stadtgebiet Leverkusen ist am 03.04.1997 erlas-
sen worden und hat im Jahr 2021 die 27. Änderung erfahren. Durch die Aufteilung der 
verkaufsoffenen Sonntage auf den Stadtteil Wiesdorf und andererseits auf die Stadtteile 
Opladen und Schlebusch wurden zwei Ordnungsbehördliche Verordnungen über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass (jeweils eine für Wiesdorf und 
die andere für Opladen und Schlebusch) gefertigt und vom Rat am 26.09.2022 be-
schlossen. Daher ist als formaler Akt die noch bestehende, ursprüngliche Ordnungsbe-
hördliche Verordnung von 1997 bzw. die diesbezügliche 27. Änderung aus dem Jahr 
2021 aufzuheben. 
 
Nach erfolgtem Ratsbeschluss wird dies im nächsten Amtsblatt der Stadt Leverkusen 
bekannt gegeben und tritt dann am darauf folgenden Tag in Kraft. Die bestehende Ord-
nungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonde-
rem Anlass für das gesamte Stadtgebiet Leverkusen wird dadurch aufgehoben, sodass 
folglich allein die zwei bereits beschlossenen Ordnungsbehördlichen Verordnungen für 
Wiesdorf sowie Opladen und Schlebusch gelten. 
 
  

Anlage/n:  

Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen 
 





   
 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufhebung der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 

vom 03. April 1997 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 und Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungs-
zeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV. NRW. S. 
516), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2018 (GV. NRW. 
S. 172) wird folgende Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 

I. 
 
Die Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass vom 03. April 1997 wird aufgehoben. 
 

II. 
 
Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.  
 
  
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der jeweils gültigen Fassung kann gegen 
diese Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich verkündet worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Leverkusen vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Leverkusen, den  
gez. Richrath 
Oberbürgermeister 
 
 


	Vorlagendokumente
	Vorlage  
	Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen  


